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(Orb. 17. 8. 1938 9k. 11523.) 

Anweisung über sorgfältige Aufbewahrung 

der heiligen Eucharistie. 

Die Heilige Sakramentenkongregation hat in den Acta 
Apostolicae Sedis 1938 p. 198 ff. eine Unterweisung über 
eine sorgfältige Aufbewahrung und Bewachung der hei- 
ligen Eucharistie herausgegeben, aus der wir nachstehend 
besonders wichtige Abschnitte veröffentlichen: 

1. Rechtliche Bestimmungen. 
Der Apostolische Stuhl versäumte nie, den Ortsordi- 

narien Sicherungen an die Hand zu geben, kraft deren 
die in unseren Kirchen auf Grund des gemeinen Rechtes 
oder eines Induites aufbewahrte heilige Eucharistie sorg- 
fältig behütet und keiner Verunehrung ausgesetzt sein sollte. 
Die kanonischen Vorschriften, die er im Laufe der Zeit zu 
erlassen sich bemühte, finden sich heute im can. 1269 des 
kirchlichen Gesetzbuches und bestimmen folgendes: 

§ 1. Die heilige Eucharistie muß aufbewahrt werden in 
einen: ortsfesten Tabernakel, das mitten auf dem 
Altare aufgestellt ist. 

§ 2. Das Tabernakel sei kunstvoll gearbeitet, ringsum 
fest verschlossen, den liturgischen Vorschriften ent- 
sprechend würdig geschmückt; es soll nichts anderes 
enthalten und so sorgfältig behütet sein, daß jede 
Gefahr gottesräuberischer Verunehrung ausge- 
schlossen ist. 

§ 3. Wo es ein vom Ortsordinarius anerkannter, trif- 
tiger Grund nahelegt, ist es nicht untersagt, zur 
Nachtzeit die heilige Eucharistie außerhalb des 

Altares, jedoch auf einem Korporale und an einem 
sicheren und würdigen Orte aufzubewahren, unbe- 
schadet freilich der Vorschrift des can. 1271. 

§ 4. Der Schlüssel zu einem Tabernakel, in dem das 

heiligste Sakrament sich befindet, muß sehr sorg- 
fältig aufbewahrt werden. Dies ist schwere Ge- 
ivissenspflicht des Priesters, dessen Obhut die 
Kirche oder das Oratorium anvertraut ist. 

2. Beschaffenheit des Tabernakels. 
„Das Tabernakel muß ortsfest und allsei- 

tig fest verschlossen sein." Bon diesem an sich so 
strengen Gebot kann weder der Bischof befreien, noch kann 
es die älteste Gewohnheit entkräften, ausgenommen der 
in § 3 erwähnte Fall. Dieses erste Schutzmittel ttägt 
schon Sorge für eine sichere Aufbewahrung der heiligen 
Eucharistie. Der geforderte allseitig fugenlose Verschluß 
bringt es mit sich, daß das Tabernakel aus einem halt- 
baren, starken Stoffe hergestellt sein muß. Es kann zwar 
nach den liturgischen Vorschriften aus Holz, Stein oder 

Metall gefertigt werden, von denen jedoch das letztge- 
nannte das widerstandsfähigste ist. 

Ganz wichtig ist jedenfalls, daß er aus einem halt- 
baren Stoffe hergestellt ist, daß die einzelnen Teile fugen- 
los miteinander verbunden sind, das Schloß die größte 
Sicherheit bietet und wirklich fest am Türchen angebracht 
ist. Die Bänder des Türchens (Scharniere usw.) müssen 
kräftig sein und so aufgeschraubt, daß sie das Türchen 
selbst in das Tabernakel hineinfügen, (wenn es geschlos- 
sen ist.) 

Mancherorts hat der Bischof zur größeren Sicherheit 
der heiligen Eucharistie vorgeschrieben, daß ein Tabernakel 
durchweg aus Metall gefertigt sein muß. Diese Anord- 
nung ist, wo sie schon besteht, unter allen Umständen zu 
beachten, wie das auch schon Eminenz Kardinal P. Ga- 
sparri verlangte. 

Am besten wäre es freilich, wenn das Tabernakel ein 
wirklicher Eisenschrank wäre, gewöhnlich Kassenschrank 
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genannt, fobaß eg mit Blerfaeugen, beten ßcß Siebe ge» 

wößnlicß bebienen, webet burcßboßrt noeß erbrochen met» 
ben könnte. 

3Rit fräftigen eisernen Binbeßüden muß eg an feinem 

unteren Seil ober an feinet Rüdwanb unerfcßüßerlich auf 

bem Slßar befestigt fein. Solche ©ifenfcßränfe müssen bie 
Oeßatt eineg Sabernafelg erhalten. Saau muffen ße 
nocß mit (SDtatmot»)@tein umfleibet unb mit fonßigen 
Sdßmudßüden auggeßatet werben, fobaß ße ben ©inbrud 

eineg Kunßwerfeg erweden (nacß § 2 beg erwähnten can.). 
(Sie sännen aber and) so ßergeßeßt werben, baß man 
sie in bie fcßon oorßanbenen Sabernafel ein» 
taffen sann. Sokße nennt man „Si^erßeitgtaber» 
nakel" („de seeuritate“). 

Sie Berwenbung fotzet „Si^erßeitgtabernafet" bietet 
einen weiteten wirksamen Schutz in bet Aufbewahrung 

bet ßeitigen ©ucßarißie. Sie heilige Kongregation oet» 
pßicßtet ni# aur Beschaffung solcher Sabernafel in Kit» 
cßen, bie noch mit einem gewöhnlichen ausgestattet find, 

sofern bieg tatsächlich eine ßinreießenbe ©ernähr bietet. Eie 
legt ieboch nahe, baß ße bei Kircßenneubauten Bet» 
wenbung ßnben. Sag empßeßß ße Aber ben ßoeßmür» 
bigßen Bischöfen nacßbrüdlicß, bei ißtem Sifet für bag 
ßeitigße Saframent au waeßen unb (Sorge &u tragen, baß 

bie in ben Kitcßen ißtet Siöaefe gebräuchlichen gewößn» 
ließen Sabernafel auoerläfßg genug ßnb gut Berßütung 
sehet ©esaßt einer gottegräuberißben ©ntweißung. Sa» 
bemafei aber, bie eine folcße allseitige ©ewäßr nii^t 
bieten, sollen sie unnachsichtig beseitigen. 

3. Bewachung bes Tabernakels. 
„Siefeg Sabernafel muß so sorgfältig be» 

ßütet werben, baß sehe ©efaßr gottegräube» 
rifeßer (Entweihung auggefcßloffen iß" (§ 2). 
©g genügt nießt, baß an bem betreffenben Orte femanb 

bie blufft# führt, ©g genügt auch nießt eine folcße 
Sßiberßanbgfäßigfeit beg Sabemafelg, baß eg webet 

bureßbohrt noeß nnt bem Meißel erbrochen werben sann; 

auch nießt eine Sicherung mit so auoerläfßgen (Schlössern, 
baß eg auch mit Nachschlüsseln ßcß nießt öffnen läßt. 

Qlufmerffam muß man arbeitet unb anbete Personen 

im auge behalten, bie gut Berridßtung oon arbeiten ober 
aug anbeten ©rünben bie Kircße, bie (Satrißei, bie ba» 
mit sufammenßängenbe Sßoßnung beg 9)rießerg ober bet 
Aufsichtspersonen aufsuchen. 

Diese vorn Recht vorgesehene und verlangte forgfäl» 

tige Bewachung beg ailerßeiligßen bars auch gut Nacßt» 

geit nießt unterbleiben, wo bie Kircße abgeschlossen iß. 
gür bie Nacßt&eit fommen folgenbe feßon oon bet 
Klugheit geforberten orbentlicßen, b. ß. immer not» 

wenbigen (Sicßetunggmaßnaßmen in Betra# unb 

amar fowoßl aum Sd>uße bet heiligen ©ueßarißie wie 

auch zur Verhütung von Siebßäßlen an heiligen Ge» 
säßen, Bilbem, Opfergelbem unb Kircßengeräten: 

a) aße Kirdßeneingänge sollen, soweit eg notmenbig 

unb möglich erscheint, mit feßen Süren, ßarfen (Scßlöffem 
unb Riegeln versehen fein und zwar so, daß sie nur vorn 
Snnem bet Kircße aug mit (Scßlüffeln ßcß öffnen lassen. 
Sie ßenßer foßen mit ©ittem oerfeßen fein. 

b) Sehen abenb iß beim Schließen bet Kircße 
genau nachzusehen, damit nicht jemand sich böswillig 
einschließen läßt. 

c) Ser auftrag, bie Kirdße au schließen, sowie bie 
(Schlüssel felbßbütfen nur über sehen Berbacßt 

erhabenen Personen gegeben werden und nur 
solchen, die nicht dem Weine ergeben find. 

Siefen Sicßemnggmaßnaßmen woßen wir noeß eine 
sehr empfehlenswerte hinzufügen, die sich von Tag zu 
Sag mehr einbürgert und nicht selten willkommene Hilfe 
leistet bei der Verhütung von Diebstählen: die An» 
btingungoon elefftifcßen Klingeln an ge» 

eigneten Stellen. Sie treten in Tätigkeit, sobald die 
Süren geöffnet, fobalb biefe ober Sabernafel, aitar» 
platte ober Leuchter auch nur berührt werden. Mit 

ihrer #fe also wirb bet ^rießer ober bie aufßcßtg» 
person sofort aufmerksam gemacht. Auch besondere 
eleftrifcße apparate ßnb gut, bie bie Kircße 
plößlicß erhellen unb bet %acße non ber an» 
Wesenheit bet Siebe Kunbe geben. Siefe ©inrießtungen 

ßnb natürlich, foßen sie ben gewünschten ßrned erfüllen, 
in befonbetg finget Sßeife au oerbeden, fobaß bie Siebe 
gar feinen Verdacht aufkommen lassen. Sie find täglich 
auf ißre Braucßbarfeif naeßauprüfen. 

ferner foßen bie Kircßenrefforen aut Berßütung 

pon Siebßäßlen bafür sorgen, baß im Sabernafel, so» 
weit alg möglich, feine wertooßen Ziborien unb heilige 
©efäße ßeßen, bie für bie oetwegenen 9>läne her Siebe 
nur noch ein Lockmittel wären. Wenn diese ©efäße 
gelegentlich mancher gestfeiern Verwendung ßnden, so 
iß eg feßr wünfd)engwert, baß sie bei her leßten ßL 
Messe purißziert und an einem sicheren Orte, jedoch 
nicht in der Sakristei, aufgehoben werden. Sie noch 
oorßanbenen ^arfifel aber ßnb ing gewößnlicße ßibo» 

rium zu legen. Gleicherweise sollen sie es unter- 
lassen, die aitäre und Heiligenbilder, Skulpturen 

wie Gemälde, (auch die mit beständigem Schmuck zur 
Erhaltung der öffentlichen Verehrung ausgesetzten), mit 
hervorragenden Votivgefchenken auszustatten, 

a. B. mit golbenen unb ßlbemen Ringen, Kettcßen, Oßr» 
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ringen. Edelsteinen und dergleichen. Sollte dies jedoch 

gelegenst# eineg gefttageg einmal angebra^i fein, so 

bemühe man h4, na# Ablauf biefeg Bageg bie ©ef#nfe 
aug ber ^r# zu entfernen unb ben©runb für biefe 

Entfernung ben ©laubigen nahezubringen. 

4. Aufbewahrung beé Baberua!et#tûffetg. 
„Beu Babernafetf^tüffet muh ber 9)rie; 

her gan; sorgfältig aufbewahren." 3Uto ^ fe# 
angeführten Sicherungen finb hinfällig, wenn der Baber- 
uatet#tüffet ni# Wältig aufbewahrt wirb. wag in 
diesem Punkte besonders zu beachten ist. Dies betont 

augbrü^Iich § 4 beg angeführten ßanong: »Bieg ist 
schwere ©emiffengpfti# beg ^rieherg, beffen Obhut bie 

Kirche ober bog Oratorium anoertraut ist." Bamit bief er 
oom ©efe% geforberten gewissenhaften 9Ba#am!eit oom 
Kirchenrektor Genüge geschieht, gilt für folgende strenge 

Forschrift. Fiemalg bars ber @#üffet auf bem 
Altare ober im (S#oh ber Babernafettüre 

bleiben, nicht einmal wenn in ber grübe am (Saframentg; 
attar heilige Messen gefeiert werden und die heilige Korn- 
munion auggeteitt wirb, befonberg bann ni#, wenn biefer 
Altar nicht leicht übersehbar ist. 

Sn den Oratorien eines Seminars, eines 
fir^ti^en ßotlegg, einer Anstatt znr religiös 

sen Erziehung unb znr Augbitbung oon 3u; 
genbtichen beibertei ©efchtechtg, eineg 

haufeg unb eineg ähnlichen ßaufeg, in bem bie heilige 
Eucharistie aufbewahrt werben bars, oerwahrt ber Fes; 
tor den Tabernakelfchlüffel. Sonst tut es der Obere, so- 
fern biefer ^eher ist, anbemfattg ber (Spiritual ober 
ßaptan, ber gewöhnt# bort bie heilige Tteffe zu feiern 

unb bie übrigen heiligen fpanblungen oorzunehnten hut. 
Biese huben mit Eifer bafür zu sorgen, bah ber (S#üffet 

nicht in bie #änbe anberer tommt. 

5. Schlußwort. 
(5#iehtich wirb auf bie strengen (Strafen beg Ea; 

non 2382 hingewiesen, bie big zum Entzug ber ^^furrei 
gehen sönnen. Bieg finb canonifche Formen 
unb oerbefferte @4ubmahnabmen, wie sie 
ben Ortgorbinarien oorzuf#eiben bie gegenwärtige ht. 
^ongrega^ion für gut hielt. Biesen sotten sie ihrerfeitg 

wieber ben ^Pfarrern unb atten übrigen Gütern ber ht. 
Eucharistie na#rüdl# anempfehlen unb zur getreuen 
Buchführung übergeben zur Abschaffung aller bestehen; 

ben unb zur Verhütung no4 nicht oorhanbener 9#« 

bräuche. Weitere SFahnahmen, bie nach tien zeitlichen 
unb örtlichen Umstanden zur besseren Erfüllung des 
gleichen Zweckes geeigneter erscheinen, überlassen wir 
ihrem sorgenden Hirteneifer. Ba wir sie nun mit diesen 

Ftafmahmen unter## huben, bitten unb beschwören 

wir he im ßerm, mit atten Kräften bafür z» sorgen, 

bah bie ht. (&#atlhie wirtfam befehlt unb atte An; 
fchtäge oerbrecherifcher Ftenfchen oon biefem Gafra; 
mente ferngehalten werben. „Es ist ja der wüt; 
bighe, hoitigho unb bewunberngwerteße 

Fefih ber aird)e ©otteg, ba in ihm bag 
oorzügtichhe unb hbd)he ©otteggefchenf 

enthutten ih, Ehrihug, unser ^err, fetbh 

atg OuetI unb Urheber atter ©naben unb 
^ eilig! eit." Bag wirb ihnen, ihren ^rießem unb 
©täubigen ein unoergängti^eg Unterpfanb beg hö#ten 
göttlichen @4uheg fein. 

Unser ^ ^err ^iug XI. bur# ©otteg For; 
fehung ^apft hüt am 7. 9Rai 1938 (Sr. Erzettenz 
bem (Setretär biefer # ^ongrega^ion eine Aubienz er; 
teitt. Babei hüt er geruht, bie oorftehenbe, oon ben ^o^^; 
würbighen ^arbinä(en in ber Fott#ung oom 30. Ftärz 

bg. 3g. gebilligte Unterweisung, gütigst zu behätigen 
unb he mit feiner Apo#I. Autorität zu beträftigen. 
Zugleich hüt er angeorbnet, bah bie gleiche Unterweisung 

im Amtgbtatt, Acta Apost. Sedis, oeröffentli# unb so; 

wohl oon ben Ortg; wie ^erfona^orbinarieu unb atten 
anbeten, bie eg angeht, gewissenhaft eingehalten werbe, 
wobei atte gegenteiligen Feftimmungen aufgehoben hub. 

©egeben zu Fom im Amtggebäube ber ^I. (Satra; 
mentenkongregation am Feste der Himmelfahrt des Herrn 

im Jahre 1938. R àw, Prä,à 

F. Bracci, Sekretär. 

Freiburg i. Fr., den 17. August 1938. 
Erabtf&Sfticbeg Orbiuariat. 

(Orb. 10. 8. 1938 %. 11250.) 

Frauentag und ^rauenkollekte. 

Bie biegfährige grauen!otte!te zur görberung ber 
auherorben^^i^^en grauenfeetforge wirb auf (Sonntag, ben 

18. (September t. 3. fehgelegt unb ist in allen "ÿifarr; unb 
ßuratie!ir#n abzuhalten. (Sie ih ben ©täubigen wärm; 

fteng zu empfehlen. 3hre Ergebnisse #b atgbatb an bie 
Erzb. ßotleüfur in greiburg i. Fr. ^0)1140^0^0 2379 
Karlsruhe) einzusenden. 

gür bie geier beg grauentageg, ber in alten ^Pfarreien 

an diesem ober einem anderen geeigneten Sonntag im 
Saufe beg ßerbfteg but#uführen ih, wirb atg ßoupf; 
gegenhunb in ^kebigt unb Forträgen empfohlen: 

„Bie grau als Hüterin ber Taufgnade in 
den Herzen ber Kinber unb ber 3ugend." 
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Die heilige Taufe ist von grundlegender Bedeutung 

für das ganze Christenleben. Die Gefährdung des über- 
natürlichen Gnadenlebens ist in der heutigen Zeit fehr 
groß. Die Frau und Mutter ist in erster Linie berufen, 
die Taufgnade in den Herzen der Kinder und der Jugend 

zu hegen und zu schützen. Die Hoheit dieser Aufgabe wolle 

besonders am Ritus der heiligen Taufe erklärt werden. 
Vielleicht können diese Gedanken auch durch die Spen- 
dung der heiligen Taufe im Rahmen der kirchlichen Ver- 
sammlung der Mädchen und Frauen vertieft werden. 

Die Frauen und Jungfrauen find zu ermuntern, am 
Frauentag in der Pfarrgemeinde die heiligen Sakramente 
zu empfangen. Sie mögen das heilige Meßopfer und die 
heilige Kommunion für ihre Familien aufopfern und Gott 
bitten, daß das Licht der Taufgnade in den Herzen ihrer 
Angehörigen nicht erlösche und daß vor allem das Tauf- 
gelöbnis in unverbrüchlicher Treue gehalten werde. 

Freiburg i. Br., den 10. August 1938. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 11. 8. 1938 Nr. 11204.) 

Außerkurssetzung der Reichsgoldmünzen 

zu 10 und 20 Mark. 

Laut Verordnung des Reichsministers der Finanzen 
vom 16. Juli 1938 (R. G. Bl. I. S. 901) werden die 
Reichsgoldmünzen im Nennbetrag von 10 und 20 Mark 
nur bis zum 15. August 1938 einschließlich bei den Reichs- 
und Landeskafsen zu ihrem Nennwert in Zahlung ge- 
nommen oder zur Umwechslung angenommen (§ 2). Ge- 
mäß der Verordnung des Beauftragten für den Vier- 
jahresplan vom 16. Juli 1938 (R.G.Bl. 1. S. 902) find 
die außerkursgesetzten in- und ausländischen Goldmünzen 
der Reichsbank (unmittelbar oder durch Vermittlung einer 
Devisenbank) bis zum 1. September 1938 anzubieten und 
auf Verlangen zu verkaufen und zu übertragen. Die Ver- 
pflichtung besteht auch, wenn die Werte schon früher der 
Reichsbank angeboten waren (§ 1). 

Bei Zuwiderhandlung kommen die im Gesetz vom 
4. Februar 1935 vorgesehenen Strafen und Maßnahmen 
zur Anwendung (§ 3). 

Freiburg i. Br., den 11. August 1938. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(OGßL 12. g. 1938 9k, 16886.) 

Rechnungsvorlage und -abhör. 

Den Stiftungsräten, die mit der Vorlage der Kirchen- 

gemeinde- und Ortsfondsrechnungen (deren letzter Rech- 
nungszeitraum auf 31. März 1938 und früher endete) 
noch im Rückstand find, werden in den nächsten Tagen 
vom Erzb. Oberstiftungsrat k. Hd. Fragebogen in obigem 
Betreff zugehen. Diese Fragebogen geben im ersten Teil 
über den Stand der Abhör und der Vorlage der Fonds- 
und Kirchengemeinderechnungen der jeweils in Betracht 
kommenden Pfarrei Auskunft. Wir machen den Stiftungs- 
räten die genaue und vollständige Ausfüllung des zweiten 
Teils der Fragebogen zur besonderen Pflicht. 

Die ausgefüllten Fragebogen find uns umgehend 
zurückzureichen. Sämtliche etwa noch nicht geordnete 
Fonds- und Kirchengemeinderechnungen sind alsbald 
durch den Rechner oder einen Sachverständigen auf den 
neuesten Stand ordnen zu lassen und uns in vollstän- 
digem Zustand und mit allen zugehörigen Bestandteilen 
zur Abhör vorzulegen. 

Freiburg i. Br., den 12. August 1938. 

Erzbischöflicher Oberstiftungsrat. 

(Orb. 19. 8. 1938 Nr. 11481.) 

Collegium Borromaeum Freiburg i. Br., 

jDriesterexerzitien. 

Mit Rücksicht auf Wiederherstellungsarbeiten in der 
Konviktskirche müssen die auf 19. bis 22. September d. Js. 
im Collegium Borromaeum Freiburg i. Br. angesetzten 
Priesterexerzitien auf denselben Zeitpunkt in das 

Erzb. Priesterseminar zu St. Peter 

verlegt werden. 

Die bereits getätigten Anmeldungen werden auch als 
für das Priesterseminar geltend angesehen, wenn sie 
nicht bei der Regentie eigens widerrufen werden. Wei- 
tere Anmeldungen find dorthin zu richten. Wir machen 
darauf aufmerksam, daß zur Hinfahrt die kursmäßige 
Postautoverbindung ab Freiburg Hauptbahnhof 13,35 
Uhr, ab Kirchzarten 14,07 Uhr zur Verfügung steht. 
Bei genügender Beteiligung kann wohl eine außerkurs- 
mäßige Verbindung ab Freiburg Hauptbahnhof 17.35 
Uhr eingerichtet werden. Diesbezügliche Wünsche wollen 
auf der Anmeldung vermerkt werden. Die Regentie 
wird Nachricht zugehen lassen, ob diese letztere Verbin- 
dung sich verwirklichen läßt. 

Freiburg i. Br., den 19. August 1938. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 
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(C6KR. 12. & 1938 ÇRr. 15043.) 

Besteuerung des kirchlichen Grundbesitzes. 

Am 1. April 1938 ist das neue Grundsteuergesetz 
vom 1. Dezember 1936, RGBl. I S. 986, in Kraft 
getreten. Dieses hat die verschiedenartigen Landes- 
grundsteuergesetze aufgehoben und an deren Stelle ein 

einheitliches Reichsrecht gesetzt. Nach dem neuen Grund- 
steuergesetz wird die Grundsteuer nur als Steuer der 
politischen Gemeinden erhoben; die bisherigen Landes- 
und Kreisgrundsteuern entfallen. Mit dieser Regelung 
sind einzelne der bisher in Baden bestandenen Steuer- 
begünstigungen weggefallen. Die noch bestehenden Be- 
freiungsmöglichkeiten sind in Abschnitt II. angegeben. 

I. 

Der Erhebung der Grundsteuer gehen drei Verfahren 
voran. 

1. Die neue Grundsteuer baut sich zunächst auf dem 
Einheitswert auf (§ 10 Grundsteuergesetz); Hier- 

wegen siehe unten Abschnitt III. Der Einheitswert wird 
von dem Finanzamt nach dem Reichsbewertungsgesetz 
vom 16. Oktober 1934 — RGBl. I S. 1035 — 
(RBewG.) und den hierzu erlassenen Durchführungs- 
bestimmungen vom 2. Februar 1935 — RGBl. I 

S. 81 — (RBewDB.) festgestellt. Ueber die Fest- 
stellung ist dem Eigentümer ein EinheitsWertbe- 
scheid zuzustellen. 

2. Aus dem Einheitswert wird durch Vervielfachung 
mit einer Steuermeßzahl der Steuermeßbetrag (§§ 11 
und 12 Grundsteuergesetz) errechnet. Ueber Festsetzung 

des Steuermeßbetrags erläßt das Finanzamt einen 
Grundsteuermeßbescheid. Künftig wird der 

Steuermeßbescheid mit dem Einheitswertbescheid ver- 

bunden werden. 
3. Die Veranlagung zur Grundsteuer erfolgt in 

Hundertsätzen des Steuermeßbetrags durch die Ge- 
meinde, welche hierüber einen Grundsteuerbescheid 
zustellt. 

Jeder dieser Bescheide ist selbständig anfechtbar, 
vergl. Abschnitt IV. ^ 

Steuerbefreiungen. 

Die Steuerbefreiungen werden, soweit sie kirchlichen 
Grundbesitz betreffen können, im Folgenden mitgeteilt. 

Die Steuerbefreiung tritt für den ersten Hauptveran- 
lagungszeitraum (1. April 1938/39) ein, wenn die Be- 
freiungsmerkmale am 1. Januar 1938 bestanden haben. 

Soweit die Steuerbefreiung davon abhängig ist, daß 
der Grundbesitz sich im Eigentum einer bestimmten Per- 

son befindet (subjektiver Besreiungsgrund), ist die Be- 
freiung (vgl. tz 4 Z. 6 Grundsteuergesetz) auch dann 

gegeben, wenn eine andere Körperschaft usw. Grund- 
eigentümer ist, die ebenfalls steuerbegünstigt sein könnte. 

Bon der Grundsteuer ist befreit: 

Grundbesitz, der dem Gottesdienst einer öffent- 
lich-rechtlichen Religionsgesellschaft gewidmet ist 

(§ 4 3. 5 a Grundsteuergesetz). 

Die Befreiung erfolgt ohne Weiteres aus dem 
Zwecke der Widmung ohne Rücksicht auf die Person 
des Eigentümers (objektiver Befreiungsgrund). Es ge- 
nießen der katholischen Religion gewidmete Kirchen, 
Kapellen — auch Kapellen in caritativen Anstalten und 
Ordensniederlassungen —, zur Abhaltung des Gottes- 

dienstes gemietete Räume und dergleichen die Steuer- 
freiheit. Unter Gottesdienst ist hier solcher nach der 
allgemeinen Uebung der katholischen Kirche, insbeson- 
dere die Feier des hl. Meßopfers und kirchliche An- 
dachten, nicht aber lediglich die Abhaltung von Privat- 
andachten zu verstehen. 

B. 

Grundbesitz einer öffentlich - rechtlichen Reli- 
gionsgesellschaft oder einer anderen Körper- 
schaft des öffentlichen Rechts, der von der 
Religionsgesellschaft für Zwecke der religiöse« 

Unterweisung benutzt wird 
(§ 4 3. 5 b Grundsteuergesetz). 

Die Befreiung ist zunächst davon abhängig, daß der 
Eigentümer eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft 
oder eine andere Körperschaft des öffentlichen Rechtes 
ist. Als öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft gelten 
die römisch-katholischen Diözesen mit ihren eingeglieder- 
ten Unterverbänden und Gemeinden (kirchliche Fonde, 
Pfründen und Kirchengemeinden), nicht dagegen Or- 
densniederlassungen und religiöse Genossenschaften, die 

nach den Grundsteuerrichtlinien vom 19. Juli 1937 — 
RStBl. S. 869 — (GR.) religiöse Verbände oder 
Vereine sind. Unter religiöser Unterweisung ist die 
Erteilung von Religionsunterricht (Beicht- und Kom- 
munionunterricht), die Abhaltung von Bibelstunden und 
dergleichen zu verstehen (GR. Nr. 29). 

C. 

Grundbesitz einer öffentlich - rechtlichen Reli- 
gionsgesellschaft oder einer andern Körperschaft 
des öffentlichen Rechts, der von der Religions- 
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gesellschaft für ihre Verwaltungszwecke benutzt 

wird (tz 4 Z. 5 o Grundsteuergesetz). 

Den Verwaltungszwecken der Religionsgesellschaft 
dient Grundbesitz, dsr für die kirchenamtliche Tätigkeit 
der kirchlichen Behörden benutzt wird. Kirchliche Be- 
hörde ist auch das Pfarramt. Hierunter fallen z. B. 
die Dienfträume in Pfarrhäusern (Sitzungszimmer, 
Geschäftszimmer des Stiftungsratvorsitzenden, Registrar 

tuten, ^^^^rrbü^^eteten, ^f(lrrfefrekrk^e, 
steuer - Kaffenräume, und dergl.). Die für die Pfarr- 
Wohnungen bisher bestandene Steuerfreiheit ist weg- 
gefallen (§ 5 Grundsteuergefetz), die Steuerfreiheit kann 
daher nur für den räumlich abgegrenzten Teil des 
Pfarrhauses beansprucht werden, der Dienftraum ist. 

D. 
®tunbbe#, bet fut ^tuecKe bet 3ßiffeu#Aft, 
bet (Statebmtß unb beë ^n^etti^^^ë benu# Wirb, 
19)6#« {ft, bu# bet SBen#%#ngë&toe# 
im Rahmen bet staatlichen Aufgaben liegt 

(§ 4 ß. 7 ©tuubfleuetgekh). 

3)tefe ^uet^ennung ist butib Stk# bet auflrntbigen 
Reichsminifterien vom 1. Juni 1938 (RStBl. S. 553) 
allgemein erteilt für: 

1. ^tilOA^^^^u^en, bie uk #hete (Schulen Anetkmü 

stub, flW^i^^ augekffene ptioke ^iKeIf^^u^en, 
uub 930^^16»; 

2. staatlich anerkannte Berufs-, Berufsfach- oder 

3. flakl# SBo^kpf^egef^^uIen obet fink» 
liehe unetluuke Schukn fût ^inbergüt^nerinnen, 
^otket^nnen uub 3ugenbleiktinnen (@o&ikpk 
bugogtfche ßeminute); 

4. ^mbetgät^eu, bie au eine Ober^ule füt 9#&b; 
chen (hauswirtschaftliche Form) angeschlossen find 

obet bet Qlikbilbung oon ^mbetgüttnettunen 
und Hortnerinnen dienen. 

In allen übrigen Fällen wurde die An- 
erkennung allgemein versagt. 

Nach §53-21» Grundsteuergefetz sind auch die 
gemeinschaftlichen Wohnräume in solchen anerkannten 

(scWeu gtuubfleuetftei. 

E. 

Grundbesitz einer inländischen Körperschaft, 
Personenvereimgung oder Vermögensmafse (z. 

B. Stiftung), bie nach Satzung, Stiftung obet 
sonstigen Verfassung und nach ihrer tatsächli- 
chen Geschäftsführung ausschließlich und un- 

mittelbar mildtätigen Zwecken dient, wenn bet 
Grundbesitz von dem Eigentümer für mildtätige 
Zwecke benutzt wird (§ 4 Z. 3d Grundsteuergefetz). 

Hierunter können Kinderfchulen, Kindergärten, 
Nähschulen und Schwesternftationen fallen. Für die 
Kindergärten ist die Anerkennung der Steuerfreiheit 

nach Ziffer D allgemein versagt. Eine Steuerbefreiung 
kann daher nur noch bei Vorliegen der obigen im 
Eingang des Abschnittes E genannten Voraussetzungen 
in Betracht kommen. Der Grundbesitz der oben ge- 
nannten Eigentümer muß von dem Eigentümer oder 
einer andern Körperschaft, Personenvereinigung usw. 
ausschließlich und unmittelbar zu mildtätigen Zwecken 
benutzt werden. Befreiung kann also unter obigen 
Voraussetzungen für eine Kinderfchule in Anspruch ge- 
nommen werden, die Eigentum des Kirchenfonds (der 
Kirchengemeinde) ist und von einem eingetragenen Ver- 

ein betrieben wird. 

Mildtätig find nach § 18 des Steueranpafsungsge- 
fetzes vom 16. Oktober 1934 — RGBl. I S. 925 — 
solche Zwecke, die ausschließlich und unmittelbar darauf 
gerichtet find, bedürftige, im Inland befindliche Per- 
sonen oder bedürftige deutsche Volksgenossen im Aus- 
land zu unterstützen. Bedürftig find solche Personen, 
die infolge ihrer körperlichen oder geistigen Beschaffen- 
heit oder ihrer wirffchaftlichen Lage der Hilfe bedürfen. 

^tIb^kigen ßwecfen bienen tikbefonbere Betriebe unb 
Betioalümgen, bie (uk#üe#Kd) &ur persönlichen unb 
wirfchaftlichen Hilfeleistung für bedürftige Personen be- 

stimmt find. 

Die Gemeinnützigkeit ist kein Befreiungspunkt mehr. 
Der Begriff der „ausschließlichen Mildtätigkeit" wird 
oon ben ^e^^kmi#e^bebötben bk je# fiteng wkgelegt. 
Es dürfte sich gleichwohl auch im Grundsteuerrecht die 
Anficht vertreten lassen, daß bei Kinderschulen z. B. 

nur die Aufnahme voll zahlender Kinder dazu führen 
kann, daß auch bedürftige Kinder unentgeldlich aufge- 
nommen werden können, mit andern Worten, daß die 
Aufnahme von voll zahlenden Kindern den aufchließlich 
mildtätigen Zweck nicht zu beeinträchtigen braucht. Auch 

bei Krankenpflege- und Schwesternvereinen wird nur 
die Aufnahme zahlungskräftiger Mitglieder, denen die 
Vereinseinrichtungen dann selbstverständlich zur Ver- 

fügung stehen müssen, dazu führen, die Hilfeleistungen 
den ärmeren, bedürftigen Volksgenossen unentgeltlich zu 
gewähren. 

In der Satzung muß die mildtätige Zielsetzung ein- 
deutig festgelegt fein, insbesondere muß die Satzung den 
Einrichtungen die Gewinnerzielung (übet die Unkosten 
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ßinou*) Perbieten. Gewöhnl# werben febocß Me für 
SBenüßung bet @Wd)ümgen gur ©rßebung getangenben 

^Beiträge (©«hutgetber, Unfoßenbeiträge) ben tatfäd)I#en 

Qlufwanb nicht beden, bet gumeiß au* ben SBerein*bei; 

trägen, aus milden Sammlungen, Zuschüssen bet Kit- 

cßengemeinbe unb bergleicßen gebe# werben wirb. 

Die SDlilbtättgfeit muß auch tatsächlich ausgeübt werben. 

Der Süßoßngweden bienenbe Deß be* Grunbbeßße* 

Iß nach § 5 Grunbßeuergefeß ßeuerpßicßtig, bie Steuer; 

freiheit erstreck ßcß nur auf bie räumlich abgegrenzten 

Deile, bie auf bie ßeuerbegünßigten ^wede entfaGen, g.SB. 

bie gesamten {Räume bet ßinberfchuie (^übergärten), 

SRäßfchute, SBerbanb*gimmer, SBereißchaft*räume. 

(Sonstige in solchen Oebäuben enthaltene einriihtungen 

(g. SB. Oemeinbefäle, SBerein*heime ober 3ßtrtfchaft3räume) 

können nur insoweit Steuerfreiheit genießen, als für sie 

aus anbeten Gründen eine solche besteht, g. B. Büro- 

räume eine* Garßa*fe(retariat*, Sißung*gimmer für ben 

Stiftung*rat ober bie ßirchengemeinbeoertretung. 

III. 
Einheitswert, Steuermeßbetrag. 

Die SBefreiungögrünbe tbnnen im ©inßeßawert ober 

auch im ©teuermeßbetrag berücksichtigt werben. 

Der Sinheitawert wirb nach bem {Reicß*bewer; 

tungsgesetz gebilbet: 

A. Für lanb- unb forstwirtschaftlichen Grund- 

besitz: 

Lanb- unb forstwirtschaftliche Grundstücke werben 

na^^ bem ©rtrag*wert bewertet. Der ©rtrag*wert ist 

aus ben Ertragsverhältnissen von Vergleichsbetrieben für 

bestimmte Bezirke (Gemeinden) gewonnen worben. All- 

gemeln umfaßt bet lanbwirtfchaftliche ©inßeit*wert auch 

bas landwirtschaftliche Betriebsgebäude unb das lanb; 

Wir^f^^af^(i^^e Snoentar. 2Bo ein ^anbwir^f^^aß^i^^e* SBe; 

trieb*gebäube fehlt, ist baher ein befonberer abflog 

berechtigt. 

Bei Waldungen ist in einigen Fällen bereits bie Be; 

obachtung gemacht worben, baß bie neue Sinßeit*bewer; 

fung zu einer untragbaren unb unangemessenen Erhöhung 

ber Steuerlast geführt hat. Bei einer künftigen neuen 

Einheitsbewertung ist darauf zu achten, baß derartige 

Unbilligkeiten berichtigt werben. 

B. Gebäude; 

Da* 9teich*bewertung*gefe$ unb bie {Reicßabewer; 

tungsburchführungsbestimmungen unterscheiden verschie- 

dene Gebäubearten: 

1. Mietwohngrundstücke, b. s. Gebäude, bie zu mehr 

als 80 v. H. Wohnzwecken bienen mit Ausnahme 

ber Einfamilienhäuser; 

2. G esch äs tsgrundstücke, bie zu mehr als 80 v. H. un- 

mittelbar eigenen ober fremden gewerblichen ober 

öffentlichen Zwecken bienen; 

3. Gemischtgenutzte Grundstücke; 

4. Einfamilienhäuser, b. s. Gebäude, bie nach ihrer 

baulichen Gestaltung nur eine SBoßnung enthalten; 

5. sonstige Grundstücke. 

SRietmohngrunbftüde unb gemifeßtgenußte Grunb; 

ßüde ßnb mit einem SBietfacßen ber Saßrearoßmiete gu 

bewerten. Der Vervielfältiger wirb vom Obersinanz- 

präsidenten bestimmt. Alle übrigen bebauten Grund- 

stücke sind mit bem gemeinen Werte zu bewerten. „Der 

gemeine 3Bert wirb bureß ben Sßrei* bestimmt, ber im 

gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach ber Beschaffenheit 

be* SZBirtfcßaftagut* bei einer SBeräußerung gu ergielen 

wäre" (Reichsbewertungsgesetz § 10 Abs. 2). 

Der Wert eines Grundstücks, bas nach ber Jah- 

resrohmiete bewertet würbe, kann sich erhöhen ober 

ermäßigen, wenn ber bauliche Zustand, das Alter ober 

bie Einrichtung, bie Lage, bie Art ber Bebauung, be- 

sondere Schadensgesahren ober bie Belastung mit ber 

Gebäudesondersteuer dies rechtfertigen. 

Vielfach werben zu Bauplätzen geeignete Grund- 

stücke, bie feit jeher unb auch künftig auf unabsehbare 

Zeit hinaus landwirtschaftlichen Zwecken bienen, nach 

bem gemeinen, ben Ertragswert wesentlich übersteigen- 

den Werte bewertet. Diese Bewertung bürste unrichtig 

unb bei einer künftigen Bewertung zu berichtigen fein. 

Der ©teuermeßbetrag ergibt sich aus Ver- 

vielfachung des Einheitswertes mit ber ©teuermeßgaßl 

(§§ 11 unb 12 Grundsteuergesetz). Die ©teuermeßgaßl 

beträgt naeß § 29 GrStDSBD. je nach ber 3rt ber 

©runbßüde (laubwirtfchaftticße*, forstwirtschaftliche*, be; 

baute* ©runbftüd) unb je nach ber SBSertgruppe, ber e* 

angehört, usw. 6 bis 10 von Tausend. 

IV. 

Anfechtung ber Steuerbescheide. 

Die SBefcßeibe be* ßinangamt* — ©inßeit*wertbe; 

scheid unb Grundsteuermeßbescheid — können jeweils durch 

Einspruch angefochten werden. Ueber ben Einspruch ent; 

feßeibet ba* ginangamt. ©egen beffen ©infpru^^*en^; 

f^eibung iß bie SBerufung an ba* ginanggerießt guläfßg 

unb gegen bie ©ntfd)eibung be* Sinanggericßt* bie {Recßt*; 

befeßwerbe an ben Reichsfinanzhof, wenn ber Streitwert 

{R9R. 500— überßeigt ober ba* ßinanggerießt wegen 

ber grunbfäßIi^^en SBebeutung ber Streitfrage bie {Re#; 

Beschwerde für zulässig erklärt. Die Rechtsmittel sind je- 

weils schriftlich in einer Rotstift von einem Monat nach 
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Zustellung der Bescheide oder Entscheidungen bei der Be- 
hörde einzureichen, deren Entscheidung angefochten wird. 
Den Rechtsmitteln ist eine Begründung beizufügen. 

Gegen den Einheitswertbescheid kann eingewendet 
werden, daß die Art und Höhe der Bewertung unrichtig 
fei und daß Steuerbefreiungsvorschriften nicht beachtet 
find. Gegen den Steuermeßbescheid kann die Unrichtigkeit 
der Berechnung des Steuermeßbetrages oder die Nicht- 
berücksichtigung von Befreiungsvorschriften eingewendet 
werden. Gegen den Grundfteuerbescheid der Gemeinden 
kann nur die unrichtige Berechnung eingewendet werden. 

Die Einheitswertbescheide sind größten Teils bereits 
im Jahre 1936 zugestellt worden; nur soweit wegen der 
damals bestandenen Steuerfreiheit eine Einheitsbewertung 
unterblieben ist, erfolgt nachträglich im Fortschreibungs- 
verfahren eine Bewertung. Offensichtliche Unrichtigkeiten 
und Nichtbeachtung von erst nachträglich zugestandenen 
Befreiungsvorschriften können noch nachträglich im Fort- 
schreibungs- oder Berichtigungsverfahren berichtigt wer- 
den; die Steuerfreiheit kann auch im Steuermeßbescheid 
berücksichtigt werden. Ln den meisten Fällen ist jedoch 
heute eine Anfechtung nicht mehr möglich und wird bis 
zu der nächsten Bewertung verschoben werden müssen. 

Gegen den Grundsteuerbescheid der Gemeinden ist 
Klage an den Bezirksrat zulässig. Diese ist unmittelbar 
beim Bezirksrat einzureichen. Einwendungen gegen die 
Grundsteuerbescheide der Gemeinden dürften nur selten 
bestehen, da die in ihnen veranlagte Steuer aus einem 
im Gemeindevoranschlag bestimmten Hundertsatz des 
Steuermeßbetrags gebildet wird und Rechenfehler wohl 
nur feiten vorkommen werden. 

Y. 

Steuerschuldner ist nach § 7 Grundsteuergesetz der 
grundbuchmäßige Eigentümer, Haftschuldner der Nieß- 
braucher (§ 8 Grundsteuergesetz). Dies schließt aber nicht 

aus, daß dem grundbuchmäßigen Eigentümer gegenüber 
ein Dritter die Steuerlast zu tragen hat. Für die Pfarr- 
häuser wird allgemein zu gelten haben, daß dort, wo 
eine Pfarrpsründe Eigentümerin des Pfarrhauses ist, 
der Kirchenfond bzw. die Kirchengemeinde die Steuerlast 
zu tragen hat. Die Pfründen haben nur die Aufgabe, 
die Besoldung der Pfarrgeistlichen aufzubringen; es ist 
bei ihrer Unzulänglichkeit nicht angängig, ihnen die auf 
dem Pfarrhaus ruhenden Steuerlasten aufzubürden. 

Freiburg i. Br., den 12. August 1938. 

Erzbischöflicher Oberstiftungsrat. 

verzicht. 
Der Hochwürdigste Herr Erzbischof hat den Verzicht 

be3 
Karl Ferdinand Farrenkopf auf die Pfarrei Rei- 

cholzheim, 
Joseph Lorenz I s e m a n n ans die Pfarrei Malsch, 

3)efmtot 381(310$, 
Augustin Käst, Erzb. Geistl. Rat, auf die Pfarrei 

Weiler (Hegau), 
Leopold Schweizer auf die Pfarrei Ulm bei Ober- 

kirch, Dekanat Achern, 
Konstantin Adolf Seitz auf die Pfarrei Zimmern, 

Dekanat Lauda, 
August Siebold auf die Pfarrei Ueberlingen- 

Andels Hofen 
mit Wirkung vom 1. Oktober ds. Is. cum reservations 
peusionis angenommen. 

Publicatio beneficiorum conferendorum. 
Aftholderberg, decanatus M e s s k i r c h. 
Bamlach, decanatus Neuenburg. 
Bargen, decanatus Waibstadt. 
Biesendorf, decanatus Geisingen. 
Bonndorf, decanatus Stülilingen. 
Bubenbach, decanatus Neustadt. 
Eiersheim, decanatus Tauberbischofsheim. 
Emmendingen, decanatus Waldkirch. 
Fahrenbach, decanatus Mosbach. 
Freiburg-Günterstal, decanatus Freiburg. 
Gaggenau, decanatus Rastatt. 
Gündelwangen, decanatus Neustadt. 
Kirrlach, decanatus Philippsburg. 
Malsch b. W., decanatus Wies loch. 
Merzhausen, decanatus Breisach. 
Nesselwangen, decanatus Stockach. 
Obrigheim, decanatus Mosbach. 
Schönau b. H., decanatus Heidelberg. 
Tiefenbach, decanatus Bruchsal. 
Feberlingen-Andelshofen, decanatus Linz gau. 
Ulm b. 0., decanatus Achern. 
Weier, decanatus Offenburg. 
Wiechs a. R., decanatus Engen. 
Winterspüren, decanatus Stockach. 
Zimmern, decanatus Lauda. 

Collado libera. Petitiones intra 14 dies proponantur. 

Hausen vor Wald, decanatus Donaueschingen. 
Heudorf b. M., decanatus Messkirch. 
Mauenheim, decanatus Geisingen. 
Urach, decanatus Donaueschingen. 

Patronus Princeps de Fürstenberg. Petitiones intra 
14 dies camerae aulicae principis in Donaueschingen 
proponantur. 

Hettingen, decanatus Buchen. 
Unterschüpf, decanatus Lauda. 

Patronus Princeps de Leiningen. Petitiones intra 
14 dies ad cameram administrations generalis prin- 
cipis in Amorbach (Bavarian) dirigendae sunt. 
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